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Stadt Unterschleißheim, Landkreis München; 
Bebauungsplan Nr. 16 c "Michael-Ende-Schule" 
Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde hat zu der  

o.g. Bauleitplanung mit dem Schreiben vom 20.01.2020 bereits eine grundsätz-

lich positiv lautende Stellungnahme abgegeben. Darin wurde gebeten, Festset-

zungen zur Förderung einer verstärkten Erschließung und Nutzung von erneu-

erbaren Energien zu treffen und Fachbelange des Artenschutzes mit der Unte-

ren Naturschutzbehörde abzustimmen. Mit Blick auf die aktuell vorliegende Fas-

sung der Planunterunterlagen wird festgestellt, dass in den textlichen Festset-

zungen nach wie vor keine Ausführungen zur Errichtung bzw. Nutzung von 

Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen enthalten sind. Daher wird erneut 

angeregt, die Festsetzungen daraufhin zu überprüfen und ggf. anzupassen.  

Die o.g. Bauleitplanung ist aus landesplanerischer Sicht nach wie vor als raum-

verträglich zu bewerten.   

 

Mit freundlichen Grüßen 
gez. 

 
Sachgebiet 24.2 - Landes- und Regionalplanung 
in den Regionen Ingolstadt (10) und München (14) 

 
 









 

 

 

Ihre Anfrage vom 14.12.2022  
Stadt Unterschleißheim Bebauungsplanes Nr.16 c „ Michael-Ende-Schule“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 a BauGB 

- Beteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
 
 
Gastransportleitungen und Nachrichtenkabel der bayernets GmbH 
Unser Zeichen: E 2022.2307.01 (bei Rückfragen und Schriftverkehr bitte angeben) 
 
 
Sehr geehrte
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Geltungsbereich Ihres o. g. Verfahrens – wie in den von Ihnen übersandten Planunterlagen darge-
stellt – liegen keine Anlagen der bayernets GmbH. Aktuelle Planungen der bayernets GmbH werden 
hier ebenfalls nicht berührt. 
 
Wir haben keine Einwände gegen das Verfahren. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

    

  

Sachbearbeiter       
Interessenwahrnehmung und Dokumentation    

 

Stadt Unterschleißheim  
Unterschleißheim 

per E-Mail: 
@ush.bayern.de  

 
 

München, 19.12.2022

Abteilung: 

  

E-Mail: 

Telefon: 

Fax: 

Planauskunft bayernets GmbH 

 

planauskunft@bayernets.de 

+49 89 890572-220 

+49 89 890572-212 









+++ Im Kundenportal können Sie Musterverträge oder Dokumente hoch- und  
herunterladen oder Ihre Daten ändern: www.hwk-muenchen.de/kundenportal +++ 
 

 

 

Handwerkskammer für München und Oberbayern - Postfach 34 01 38 - 80098 München 
 

 
 

 

 

Landespolitik 

Kommunalpolitik 

Verkehr Stadt Unterschleißheim 

Rathausplatz 1 

85716 Unterschleißheim 

Bebauungsplan Nr. 16 c „Michael-Ende-Schule“ 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13 a BauGB 

24.Januar 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Handwerkskammer für München und Oberbayern bedankt sich für die 

erneute Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Die Stadt Unterschleißheim möchte die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für den Neubau der Michael-Ende Schule schaffen.  

 

Es bestehen weiterhin keine Einwände zu o.g. Vorgehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Referentin 

Ihr Zeichen:  

Unser Zeichen: 
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21.01.2020 

 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.16 c „ Michael-Ende-Schule“, Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange. Hier: Belange der GTU Geothermie Unterschleißheim AG  
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bengler, 
 

wir bedanken uns für die Möglichkeit der Äußerung als Träger öffentlicher Belange in Zusammen-
hang mit dem Bebauungsplan Nr.16 c „ Michael-Ende-Schule“ und möchten Ihnen hierzu folgendes 
mitteilen. 
 

Die GTU ist grundsätzlich interessiert daran, diese geplante Bebauung an die Fernwärme anzu-

schließen. 

 

Wir bitten daher, die Verlegung einer Fernwärmeleitung bei der Spartenplanung zu gegebener Zeit 

zu berücksichtigen, wenn die Spartenplanung mit dem GB 50.1 abgestimmt wird für dieses Bauvor-

haben. 
 
 
 
Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Vorstand GTU AG 

 

Stadt Unterschleißheim 
SG 52 

Valerystraße 1 

 

85716 Unterschleißheim 
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Zimmer-Nr.:
F 1.04

Vollzug der Baugesetze;
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren

1. Verfahren der Stadt Unterschleißheim

Bebauungsplan Nr. 16 c

für das Gebiet Michael-Ende-Schule

in der Fassung vom 05.12.2022

erneute Trägerbeteiligung im beschleunigten Verfahren

Schlusstermin für Stellungnahme: 26.01.2023

2. Stellungnahme des Landratsamtes München

2.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen

2.2 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des
Sachstandes
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2.3 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwä-
gung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- und Wasserschutzgebietsverordnungen)

Einwendungen

Rechtsgrundlagen

Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2.4 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, ge-
gliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

1. Ziff. 3 Fests. d. Planzeichen: Bei der Erläuterung des Planzeichens sollte ergänzt
werden, dass es sich um eine Beispielangabe handelt („z. B. G1“). Außerdem
müsste noch das Planzeichen für die Zweckbestimmung ergänzt und erläutert wer-
den.

2. Ziff. 4 Fests. durch Planzeichen: Entlang des Müller-Guttenbrunn-Weges sollte
noch die Straßenbegrenzungslinie in den Bebauungsplan aufgenommen werden
(s. auch Ziff. 6 unserer Stellungnahme vom 06.03.2020).

3. Ziff. 4 Fests. durch Planzeichen: Bei dem in der Planzeichnung festgesetzten Geh-
und Radweg handelt es sich nicht um eine „Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung“ i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, sondern um eine Verkehrsfläche, die
als öffentlich oder private festgesetzt werden kann. Falls es sich um eine öffentli-
chen Weg handelt, sollten zur Abgrenzung der Baugrundstücke auch die Straßen-
begrenzungslinien eingezeichnet werden.

4. Die in der Präambel angegeben Änderungen des BauGB und der BauNVO ent-
sprechen nicht dem aktuellen Stand. Diese Daten müssten aktualisiert werden
(BauGB zuletzt geändert durch Art. 1, 2 G zur sofortigen Verbesserung der Rah-
menbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht vom 4.1.2023 -
BGBl. I Nr. 6 bzw. BauNVO zuletzt geändert durch Art. 3 G zur sofortigen Verbes-
serung der Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien im Städtebaurecht
vom 4.1.2023 - BGBl. I Nr. 6). Zur Vermeidung von Fehlern empfehlen wir, auf die
Angabe der Fassungsdaten zu verzichten.

5. Ziff. 2.2 bis 2.8 textl. Fests.: Wir bitten die Stadt um Überprüfung, ob die Festset-
zungen erforderlich sind. Unserer Auffassung kann auf die Festsetzungen Ziff. 2.1
bis 2.8 verzichtet werden, da die mit der Hauptnutzung in Zusammenhang stehen-
den Nebenanlagen auf der für die Hauptnutzung bestimmten Fläche zulässig sind
und keiner besonderen Festsetzung bedürfen.

6. Ziff. 3 textl. Fests.: Zur Ermittlung der Wandhöhe wird auf die Geländeoberfläche
Bezug genommen. Wegen der Möglichkeit von Geländeveränderungen, wie z. B.
Aufschüttungen und Abgrabungen, und der daraus resultierenden Schwierigkeiten
im Bauvollzug empfiehlt es sich, eine oder mehrere Höhenkote(n) als unteren Be-
zugspunkt festzusetzen.

7. Gegenüber dem im letzten Verfahrensschritt vorgelegten Planentwurf (Stand
09.12.2019) haben sich zum 01.02.2021 die Regelungen zu den Abstandsflächen
in Bebauungsplänen geändert. Sofern im Bebauungsplan vom Bauordnungsrecht
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abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen zugelassen werden sollen, be-
darf es hierfür einer ausdrücklichen Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB.
Ohne eine Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB kommen die Abstandsflä-
chentiefen nach Art. 6 Abs. 5 BayBO zur Anwendung (hier 0,4 H, mind. 3 m). Wenn
das Maß der Tiefe der Abstandsflächen durch die Baugrenzen und die zulässige
Wandhöhe festgesetzt werden soll, empfiehlt es sich aus Rechtssicherheitsgrün-
den, zusätzlich zur textlichen Festsetzung die Baugrenzen zu vermaßen und das
Planzeichen für die Vermaßung unter den Festsetzungen aufzuführen.
Der Bebauungsplanentwurf sollte diesbezüglich überprüft und gegebenenfalls er-
gänzt werden.

8. Wir bitten insgesamt um Überprüfung der Überschriften und angegebenen Rechts-
grundlagen im Bebauungsplanentwurf, da diese teilweise nicht zu den konkreten
Festsetzungen passen. Um Fehler zu vermeiden, könnte auf die Angabe der
Rechtsgrundlagen verzichtet werden.

2.5 Zur Grünordnung und zum Naturschutz wird auf die beiliegenden Stellungnahmen verwiesen,
die Bestandteil unserer Stellungnahme sind.
Die Stellungnahme des Fachbereiches Immissionsschutz liegt noch nicht vor und wird nach-
gereicht.

gez.

Anlagen:
1 Stellungnahme des Sachgebietes 4.1.2.4 – Grünordnung vom 24.01.2023
1 Stellungnahme des Fachbereiches 4.4.3 – Naturschutz vom 09.01.2023
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Vollzug der Baugesetze;
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Bauleitplanverfahren

Interne Beteiligung Fachstelle der Grünordnung

1. Verfahren der Stadt Unterschleißheim

Bebauungsplan Nr. 16 c

für das Gebiet Michael-Ende-Schule

in der Fassung vom 05.12.2022

erneute Trägerbeteiligung im beschleunigten Verfahren

Schlusstermin für Stellungnahme: 26.01.2023

2. Stellungnahme

Zu Festsetzung 7.2
Es ist nicht ganz eindeutig, auf welche Fläche sich diese Festsetzung bezieht, da die Be-
zeichnung der Flächen für „die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern“ so nicht bei den Plan-
zeichen 5. zu finden ist.
Wir bitten um Überprüfung.

Zu Festsetzung 7.3
Wir empfehlen, dass nur vitale Gehölze, die den Mindestpflanzqualitäten und Arten gemäß
Ziffer 8 entsprechen, auf das Pflanzgebot angerechnet werden können.
Textvorschlag:
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Bereits bestehende, vitale Bäume, die innerhalb dieser Fläche erhalten werden, können
auf die Zahl der anzupflanzenden Bäume angerechnet werden, wenn sie den festgesetzten
Mindestpflanzqualitäten und Baumarten entsprechen.

Zu 7.5
Hier sollte der Bezug zum Planzeichen unter Ziffer 5 hergestellt werden.
Jedoch sind die als „anzupflanzen: Gehölze“ im Plan verorteten Gehölze verbindlich. Wenn
es lediglich Standortvorschläge sein sollen, müsste das Planzeichen unter Hinweise aufge-
nommen werden.
Zwei Sträucher als Alternative zu einem Baum ist eher ungewöhnlich.
Üblich ist es, die Pflanzung eines Baums I. bis II. Ordnung durch die Pflanzung von zwei Bäu-
men III. Ordnung oder zwei Obstbäumen zu ersetzen.

Zu 7.6
Ausreichend große Baumgruben sind neben der zum Standort passenden Artenauswahl aus-
schlaggeben für eine langlebige und nachhaltige Begrünung.
In der Liste haben sich zwei kleine Zahlenfehler versteckt. Es sollte heißen 20-28 m³ und 28-
36 m³.
Alternativ empfehlen wir folgende Formulierung, die bereits Baumstandorte in befestigten Flä-
chen wie Schulhof, Vorplätze und Stellplätze berücksichtigt:

Für eine gesunde Entwicklung, Langlebigkeit und weniger Pflegeaufwand sind für Baum-
neupflanzungen I. Ordnung (Großbäume über 20 m Höhe) Pflanzgruben mit einem Volumen
von 28 - 36 m³ (bei 1,5 m Tiefe), für Baumneupflanzungen II. Ordnung (Bäume von 10 bis 20
m Höhe) Pflanzgruben mit einem Volumen von 20 - 28 m³ (bei 1,2 bis 1,5 m Tiefe) und für
Baumneupflanzungen III. Ordnung (Bäume bis 10 m Höhe) Pflanzgruben mit einem Volumen
von 13 - 20 m³ (bei 1,0 m Tiefe) herzustellen.
Eine Baumscheibe kann eine geringere offene Fläche aufweisen, wenn eine Erweiterung des
Wurzelraums unter wasserdurchlässigen, befestigten Flächen mit einem Wurzelkammersys-
tem erfolgt. Dabei ist die Mindestgröße der offenen, unbefestigten Bodenfläche von 16 m² bei
Bäumen I. Ordnung und von 9 m² bei Bäumen II. bis III. Ordnung einzuhalten.
Bei Pflanzung von Bäumen in Belagsflächen oder zwischen Stellplätzen sind deren Baum-
scheiben mit geeigneten Baumschutzvorrichtungen (z. B. Bügel, Poller, Baumschutzgitter)
gegen Anfahrschäden und vor Verdichtung zu schützen.

Zu 7.8
Redaktioneller Hinweis zum letzten Wort: gestattet

Zu 7.10
Diese Festsetzung scheint sich auf das Planzeichen „Erhaltung: Gehölze“ zu beziehen.
Wir bitten um eine entsprechende Ergänzung.
Die als zu erhalten festgesetzten Gehölze sollten auch erhalten werden, ansonsten wären sie
nicht unter Festsetzungen, sondern unter Hinweisen aufgeführt.
Wir regen deshalb folgende Formulierung an:
Die gemäß Planzeichen „Erhaltung: Gehölze“ dargestellten Gehölze dürfen nicht besei-
tigt oder beschädigt werden. Sie sind dauerhaft zu erhalten, im Wuchs zu fördern und
zu pflegen.  Bei einer zugunsten von zulässigen baulichen Anlagen zwingender Entfer-
nung, bei Beschädigung erhaltenswerter Gehölze mit der Folge des Absterbens oder
bei Ausfall muss eine standortgerechte Ersatzpflanzung spätestens in der darauffol-
genden Vegetationsperiode in einer gleichwertigen Art derselben Wuchsordnung aus-
geführt werden.
Erhaltene, vitale Bäume können den Pflanzgeboten angerechnet werden, wenn sie den
festgesetzten Mindestpflanzqualitäten und Baumarten entsprechen.
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Zu 8
Hier geht es nicht nur um die Arten, sondern auch um die Mindestpflanzqualitäten. Wir bitten
dies im Titel zu ergänzen.

Zu 8. A)
Die Auswahl der Baumarten ist etwas ungewöhnlich. Die Pflanzung von Fagus sylvatica,
Fraxinus excelsior und Ulmus glabra können wir aufgrund von Platzbedarf (bei der Rot-Bu-
che) und Anfälligkeit wegen Krankheiten (Esche und Ulme) derzeit nicht empfehlen.

Wir empfehlen die Auflistung weiterer standortgerechter, heimischer Bäume I. bis II. Ordnung
(Bäume von 10 bis 30 m Höhe) in Arten und Sorten als Ergänzung:
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Juglans regia Walnuss
Prunus avium Vogel-Kirsche
Quercus petraea Trauben-Eiche
Salix alba Silber-Weide
Sorbus domestica Speierling
Sowie weitere standortgerechte Arten und Sorten heimischer Bäume.

Und ggf. als Ergänzung Bäume III. Wuchsordnung (Bäume bis 10 m Höhe):
Acer monsspessulanum Felsen-Ahorn
Cornus mas Kornelkirsche
Malus sylvestris Wild-Apfel
Sorbus aria Mehlbeere
Sorbus torminalis Elsbeere
Sowie weitere standortgerechte Arten heimischer Bäume sowie lokaltypische Obstbäume.

Zu 8. B)
Hier sollten für mehr Auswahl ergänzt werden:
Cornus mas Kornelkirsche
Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere
Rosa spec. Wild-Rosen
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1. Stadt Unterschleißheim

Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan

Bebauungsplan 16c

für das Gebiet Michael-Ende-Schule

mit Grünordnungsplan

Sonstige Satzung

Frist für die Stellungnahme:

19.01.2023

2. Träger öffentlicher Belange

2.1 Keine Äußerung

2.2 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen
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2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit Angabe des
Sachstandes

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Ab-
wägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- und Wasserschutzgebietsverordnungen)

Einwendungen

Ein Normenkonflikt des B-Plans mit § 44 Abs.1 BNatSchG ist möglich. Anhand der Unterla-
gen kann das Eintreten von Verbotstatbeständen des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
nicht gänzlich ausgeschlossen werden.
Die Notwendigkeit der Prüfung artenschutzrechtlicher Vorschriften in Genehmigungs- oder
Zulassungsverfahren ergibt sich aus dem Umstand, dass bei der Realisierung von Vorhaben
nicht gegen die gesetzlichen Verbote des Artenschutzrechts verstoßen werden darf.
In Form einer Prognose ist es notwendig, vorausschauend zu ermitteln und zu beurteilen, ob
die Umsetzung des Bebauungsplans auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse
treffen würde.
Werden artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in der Bauleitplanung nicht ausreichend
bewältigt, droht ein Normenkonflikt und es können sich bei der Umsetzung der Planung un-
überwindbare Hindernisse bzw. zeitliche Verschiebungen der Umsetzung ergeben. Um die
Planungssicherheit zu gewährleisten, sind Belange des Artenschutzes bereits während der
Aufstellung des Bebauungsplanes umfassend und ausreichend zu prüfen und hinreichend
konkrete Maßnahmen darzustellen.
Die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung vom 29.06.2022 umfasst lediglich 1,5 ha von den
2,4 ha Geltungsbereich des BPlans. Die Bereiche G1-3 wurden von der Prüfung ausgenom-
men, allerdings befinden sich hier ebenfalls Gehölzbestände, bei denen im Falle eines Ein-
griffs artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
ausgelöst werden könnten. Laut Relevanzprüfung sieht die Planung den Erhalt eines Teils
der Baumbestände an der südwestlichen Grenze vor. Anhand der Planunterlagen sind an der
südwestlichen Grenze keine Gehölze als zu erhalten festgesetzt.
Die Relevanzprüfung kann aufgrund der potentiellen Fortpflanzungs- und Ruhestätten keine
abschließende Aussage über das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nach
§44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG treffen. Es sind weitere Untersuchungen nötig.

Rechtsgrundlagen

§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen)

Erstellung eines Berichts zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung auf Grundlage weite-
rer im Jahr 2022/2023 durchzuführenden Untersuchungen zur Artengruppe Fledermäuse,
Vögel und Amphibien (s. Relevanzprüfung U1, U2, U3, U4) im gesamten Geltungsbereich
des BPlans Nr. 16 c.
Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse sind geeignete Vermeidungsmaßnahmen und
ggf. CEF-Maßnahmen festzulegen und diese durch entsprechende Festsetzungen im BPlan
oder ggf. durch städtebauliche Verträge zu sichern. Artenschutzrechtlich relevante Gehölze
sind wenn möglich zu erhalten und als solche festzusetzen. Des Weiteren sollten alle als zu
erhalten geplanten Gehölze festgesetzt werden. Die CEF-Maßnahmen müssen vor Eingriffs-
beginn, insbesondere vor etwaigen Oberbodenarbeiten wirksam sein, so dass die ökologi-
sche Funktion im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. Die benötigte Vorlaufzeit zur
Herstellung und zum Eintreten der Wirksamkeit (je nach Maßnahme bis zu mehreren Jahren)
ist vom Vorhabensträger unbedingt zu berücksichtigen.
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2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan,
gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage

Nr.10 der textlichen Festsetzungen bitten wir wie folgt zu fassen:
Für Gehölzschnittmaßnahmen und Baumfällungen ist der grundsätzliche Verbotszeitraum des
§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG (01.03. – 30.09.) zu beachten. Ausnahmen sind nur in
den unter § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG genannten Fällen zulässig.
Bäume sind vor Fällungen auf das Vorhandensein von Winterquartieren bzw. regelmäßig
genutzte Nester und Höhlungen zu prüfen (§ 44 Abs. 1 BNatSchG).

Anlagen
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Standort 
Heßstraße 128 
80797 München 

Telefon / Telefax 
+49 89 21233-03 
+49 89 21233-2606 

E-Mail / Internet
poststelle@wwa-m.bayern.de
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Stadt Unterschleißheim 
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85716 Unterschleißheim <
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Ihre Nachricht Unser Zeichen 

 09.01.2023 

     
 

Bebauungsplan Nr.16 c „ Michael-Ende-Schule“ gem. § 2 Abs. 1 BauGB, Öffentlich-
keitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 i.V. m. § 13 a BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu genanntem Bebauungsplan nimmt das Wasserwirtschaftsamt München als Trä-

ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung.  

Mit dem genannten Bebauungsplan besteht aus wasserwirtschaftlicher Sicht Einver-

ständnis. 

 

Das Landratsamt München erhält eine Kopie dieses Schreibens per E-Mail. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Baurat 



Stellungnahme zum Bebauungsplan

F:\GB_50\PROJEKTE\2_Strassenbau\Eigene_Objekte-Planungen (Baulast USH)\Bebauungsplaene_BP\BP_16c_Michael-Ende-Schule\23-01-

30_Stellungnahme_SG57.docx, erstellt am 30.01.2023
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TECHNISCHES BAUAMT /
LIEGENSCHAFTEN

1. Allgemein
1.1. Seitens des Sachgebietes 52, der Stadt Unterschleißheim, wurde am 14.12.2022 den

fachlichen Beteiligten und den Trägern der öffentlichen Belange der o.g. Bebauungsplan
zur Stellungnahme gesendet.

1.2. Als Grundlage zur Prüfung wurde der Vorentwurfsplan und die Begründung vom
05.12.2022 mitgesandt.

1.3. Gebiligt wurde der Bebauungsplan-Entwurf in der Sitzung des Grundstücks- und
Bauausschusses am 15.11.2022.

2. Umfang der Prüfung und Durchsicht
2.1. Seitens SG 57 wird lediglich der Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen betrachtet.
2.2. Die Festsetzungen und Darstellungen zur Grünordnung, zum Schall- Arten und

Denkmalschutz, etc. wird nicht berücksichtigt.
2.3. Die planerische Darstellung ist im Maßstab 1:1.000, aufgrund fehlender Maßketten werden

die notwendigen Maße gemessen.

3. Stellungnahme Bebauungsplan:
3.1. Im gemeinsamen Grundstücks- und Bauausschuss und Umwelt- und Verkehrsausschuss

am 30.11.2022 wurde eine Verbreiterung der bestehenden Geh und Radwege auf 2,50 m
und 2,0 m beschlossen. Dies hat eine Verbreiterung der bestehenden Verkehrsfläche auf
der nördlichen Seite des Münchner Rings von 1,0 m zur Folge. In dem zur Stellungnahme
vorliegendem Vorentwurfsplan ist diese Verbreiterung der öffentlichen Verkehrsfläche
(Münchner Ring) nicht berücksichtigt.
__________

GB 50.1 / SG 57
kommunaler Straßen- und Tiefbau

B-Plan:  BP 16c „Michael-Ende-Schule“
Betreff  Prüfung der Belange des kommunalen Straßen- und Tiefbaus
aufgestellt am 30.01.2023 durch 



Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung (§ 4 BauGB) 

Wichtiger Hinweis: 

Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rah-
men Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der 
Gemeinde die notwendigen Informationen für eine den gesetzlichen Anforderungen (§ 1 Abs. 7 BauGB) ent-
sprechende Abwägung und damit für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. 
Die Stellungnahme, ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den In-
halt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 

1.  Gemeinde 

Unterschleißheim 

Flächennutzungsplan .mit Landschaftsplan 

x Bebauungsplan Nr 16 c "Michael-Ende-Schule"  

für das Gebiet  

x mit Grünordnungsplan 

Satzung über vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Sonstige Satzung 

x Frist für die Stellungnahme (§ 4 BauGB) 26.01.2023  

2.  Träger öffentlicher Belange 

Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift, E-Mail-Adresse und Tel.-Nr.) 
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung München 
Prinzregentenstr. 5 - 80538 München 
Tel. (089) 216 38 - 0 Fax 216 38 - 140 
poststelle@adbv-m.bayern.de 

2.1 x Keine Äußerung 

2.2 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB 
auslösen 

2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands 



2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regel-

fall in der Abwägung nicht überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutz-

gebietsverordnungen) 

Einwendungen 

Rechtsgrundlagen 

Möglichkeiten der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem 

o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

München, 20.01.2023 

...
Ort, Datum Onterschrift, 

VRin 

Dienstbezeichnung 



 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten 

Ebersberg-Erding
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Wasserburger Straße 2 
85560 Ebersberg 
Telefon 08092 2699-0 
Telefax 08122 480-1099 

Dr.-Ulrich-Weg 4 
85435 Erding 
Telefon 08122 480-0 
Telefax 08122 480-1099 

poststelle@aelf-ee.bayern.de
www.aelf-ee.bayern.de

 

 

AELF-EE • Wasserburger Straße 2 • 85560 Ebersberg 

E-Mail 

Unser Zeichen, Bitte bei Antwort angeben

AELF-EE-F1-4612-32-7-7

Name

Telefon

08092 2699-1410

Ebersberg, 21.12.2022

Bebauungsplanes Nr.16 c „ Michael-Ende-Schule“ gem. § 2 Abs. 1 

BauGB, Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 i.V. m. § 

13 a BauGB  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Beteiligung an o.g. Planungsvorhaben bedanken wir uns. Das Amt 

für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Ebersberg-Erding gibt 

eine gemeinsame Stellungnahme der Bereiche Landwirtschaft und Forsten 

ab. 

Bereich Landwirtschaft: 

In der näheren Umgebung des Planungsgebietes befinden sich landwirt- 

schaftliche Flächen. Daher kann es zu unvermeidbaren Lärm-, Staub- und 

Geruchsemissionen durch die Landwirtschaft kommen. Diese können auch 

zur üblichen Ruhezeit (22:00 – 06:00 Uhr), am Wochenende, Sonn- und 

Feiertagen auftreten. Sie sind im ortsüblichen Umfang zu dulden. Die Bau- 

werber sind auf diesen Umstand hinzuweisen. Ansonsten bestehen keine 

Einwände aus Sicht der Landwirtschaft. 

Bereich Forsten: Es bestehen keine Einwände 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Forstdirektorin

 



+++ Im Kundenportal können Sie Musterverträge oder Dokumente hoch- und  
herunterladen oder Ihre Daten ändern: www.hwk-muenchen.de/kundenportal +++ 
 

 

 

Handwerkskammer für München und Oberbayern - Postfach 34 01 38 - 80098 München 
 

 
 

 

 

Landespolitik 

Kommunalpolitik 

Verkehr Stadt Unterschleißheim 

Rathausplatz 1 

85716 Unterschleißheim 

Bebauungsplan Nr. 16 c „Michael-Ende-Schule“ 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 2 i.V.m. § 13 a BauGB 

24.Januar 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Handwerkskammer für München und Oberbayern bedankt sich für die 

erneute Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Die Stadt Unterschleißheim möchte die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für den Neubau der Michael-Ende Schule schaffen.  

 

Es bestehen weiterhin keine Einwände zu o.g. Vorgehen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Referentin 

Ihr Zeichen:  

Unser Zeichen: 

 
Ansprechpartner: 

Telefon 089 5119-217 

Telefax 089 5119-305 

hwk-muenchen.de 

 
Handwerkskammer 

für München und Oberbayern 

Max-Joseph-Straße 4 

80333 München 

 
info@hwk-muenchen.de 

www.hwk-muenchen.de 

 
Präsident: 

 
Hauptgeschäftsführer: 

 
Münchner Bank 

BLZ 701 900 00 

Konto 0 500 102 270 

IBAN DE38 7019 0000 0500 1022 70 

BIC (Swift-Code) GENODEF1M01 
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